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Satzung 

Die Gemeinde Untermeitingen erläßt aufgrund des § 2 Abs. 1, des § 9 und 
des § 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.08.1976 /BGBl. I. S. 2256) zuletzt geändert mit Gesetz vom 06.07.1979 
(BGBl. I. S. 949), des Art. 91 der Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02.07.1982 (GVB1. S. 49) und des Art. 23 der Gemeinde­
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.10.1982 (GVB1. S. 904) folgenden, mit Bescheid des Landratsamtes Augsburg 
vom 0 S.O8. 498i Nr. 1,40-^enefimuften Bebauungsplan als Satzung. 

§ 1 
Inhalt des Bebauungsplanes 

Für den Bebauungsplan "Untermeitingen Nr. 16 -Nord VI", gilt die von 
Prof.Dipl.Ing.W.F.Schneider, Architekt BDA, Alpenstr. 15, 8900 Augsburg 
ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung vom 17.07.1986, in der Fassung vom 
12.03.1987, die zusammen mit nachstehenden Vorschriften den Bebauungsplan 
bildet. 

§ 2 
Art der baulichen Nutzung 

Das Gebiet "Untermeitingen Nr. 16 - Nord VI" wird als allgemeines Wohngebiet 
(WA) im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 
15.09.1977 (BGBl. I. S. 1763) festgesetzt. 

§ 3 
Maß der baulichen Nutzung 

3.1 Die höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist 0,4 . 
3.2 Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) 

im Bereich II + D beträgt 0,8 , 
im Bereich I + D beträgt sie 0,6 . 

3.3 Die Mindestgröße der Baugrundstücke ist 
bei Einzelhäusern 600 m2, bei Doppelhäusern 400 m2, 
bei Reihenhäusern 170 m2 . 

3.4 Ausnahmsweise kann von der Mindestgröße um max. 5% nach unten abge­
wichen werden, wenn eine bessere Ausnutzbarkeit des Grundstückes ge­
geben ist und die beabsichtigte Gestaltung des Straßen- und Ortsbildes 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 



§ 4 
Bauwei se 

4.1 Im Planbereich gilt die offene Bauweise. 
4.2 Garagen sin<^ mit etwaigen sonstigen Nebengebäuden zusammenzufassen. 

Verkehrsbelange und die Gestaltung des Straßen- und Ortsbildes dürfen 
nicht beeinträchtigt werden. 

4.3 Bei beiderseitigem Grenzanbau sind die Garagen einschließlich der 
sonstigen Nebengebäude einheitlich zu gestalten. 

§ 5 
Gestaltung der Gebäude 

5.1 Die Dachneigung beträgt 
bei Gebäuden 1 + D 35° - 43° und 
bei Gebäuden II + D 35° - 43° . 

Bei Gebäuden I + D sind Dachgauben bis zu einer Fensterhöhe von 1,10 m 
zulässig. Sowohl ihre Einzel länge, als auch ihre Gesamtlänge darf 30% 
der Dachlänge nicht überschreiten 

5.2 Die Kniestockhöhe darf 0,60 m, gemessen von Oberkante Decke bis Schnitt­
punkt Außenkante Mauerwerk mit Oberkante Sparren, betragen. 

5.3 Freistehende und angebaute Garagen einschließlich angeschlossener 
Nebengebäude müssen mit Satteldächern und einer Dachneigung erstellt 
werden, die nicht höher als beim Wohngebäude ist. Garagen können auch 
bei Gebäuden I + D unter abgeschleppten Dächern liegen. Ausnahmsweise 
können bei Garagen Flach- oder Pultdächer bis 5° Neigung zugelassen 
werden. Die Garagenhöhe bis zur Traufe darf maximal 2,75 m betragen. 
Beim Zusammenbau der Garagen sind diese einheitlich zu gestalten. Die 
Garagen müssen zur Straßenbegrenzungslinie einen Abstand von 6,00 m 
haben. Garagen können ausnahmsweise, auch an anderer Stelle als im Be­
bauungsplan vorgesehen errichtet werden. 

5.4 Die Höhe des Erdgeschoßfußbodens der Gebäude darf nicht mehr als 50 cm 
über Gehsteigkante liegen. 

5.5 Oberirdische bauliche Anlagen für die Stromversorgung und Fernmeldeein­
richtungen, soweit nicht im Bebauungsplan festgesetzt, sind unzulässig. 

5.6 Bei der Fassadengestaltung und den Dachflächen sind grelle und stark 
kontrastierende, den Gesamteindruck störende Farben nicht erlaubt. 

§ 6 
Einfriedungen 

Die Einfriedungen gegen die Straße dürfen eine Höhe von 1,00 m nicht über­
schreiten. Bei Lattenzäunen müssen die Latten vor den Zaunsäulen, mit Aus­

nahme bei Türen und Toren durchlaufen. 



Zäune müssen mit Betonsockeln von 15 cm oder Mauern bis 40 cm Höhe versehen 
sein. Durchgehende Mauern und Maschendrahtzäune sind gegen die Straße nicht 
zulässig. 
Stauräume vor Garagen dürfen zu den jeweiligen Erschließungsstraßen hin 
nicht eingefriedet werden, es sei denn, die Einfriedung hält einen Mindest­
abstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie ein. 

§ 7 
Umweltschutz 

Der Geltungsbereich des Baugebietes liegt in der Zone Ca und Ci des Lärm­
schutzbereiches zur Lenkung der Bauleitplanung in der Umgebung des mili­
tärischen Flugplatzes Lechfeld (Teil B Abschnitt XII des Regionalplanes 
Region Augsburg). In diesem Gebiet ist mit einem fluglärmbedingten äqui­
valenten Dauerschallpegel von 62 dB (A) bis 64 dB (A) in der Zone Ca und 
in der Zone Ci von 64 dB (A) bis 67 dB (A) zu rechnen. 
Bauteile, die Aufenthaltsräume nach außen abschließen, müssen in der Zone Ca 
ein Gesamtschalldämmaß von mindestens 35 dB (A), in der Zone Ci von mindesten 
40 dB (A) aufweisen. Fenster müssen in der Zone Ca mindestens den Anforderun­
gen der Schallschutzklasse 3, in der Zone Ci der Schallschutzklasse 4 ent­
sprechen. 

§ 8 
Rechtsverbindlichkeit 

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung seiner Genehmigung 
rechtsverbindlich. 

Untermeitingen, 

i Kl außner ) 
1. Bürgermeister 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gemäß § 2 a. 
07. A PR. 1 987 bis 0X.MA1. JBj3.7 im Rathaus Abs. 6 BRauG vom 

öffentlich jj^sgelegt. 
Unterme^tfi^igan, dpfi .2Ä.4UNI..1987. 

• •(Klaußner) • • • 
^.Bürgermeister/ 

Die Gemeinde Untermeitingen hat mit Beschluß des Gemeinderates 

vom 2 . den Bebauungsplan gemäß § 10 BBauG als Satzung 

beschlösse 

2.5.. JUNI. 1987. Unterm ?n, d 
(Cu, 

..WPUPCPC). 
^.Bürgermeister 

Das Landratsamt Augsburg hat den Bebauungspl^j-^p^f^teßcheid 
vom OK-PK.. Nr g"emaß § ^V'BBauG geft^vnigt. 

..., den .. 1 u_ 
Falkepraeln 
Reg. Inäpfektor 
Die Gwehmigung des Bebauungsplanes wurde am m r.. orts­

üblich bekanntgernacht. Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungs­

plan rechtg-wrbindlich. 
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